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sowohl von der Würde der Frauen als von der Politik zu hoch, als
dass ich mich zu leicht darüber hinwegsetzen könnte. Allein es scheint
mir, dass man hier richtige Politik mit derjenigen verwechselt, die man
gemeinhin und etwas vulgär als „Bierbankpolitik" bezeichnet; oder mit
der Politik, wie sie zum Leidwesen richtiger Demokraten in Conventikeln
aller Art betrieben wird und ungestört vom Lichte offener gegenseitiger
Aussprache ihr Wesen treibt. Ich wüsste aber nicht, inwiefern die Würde
der Frau darunter leiden sollte, wenn die Frau als gleichberechtigte
Kameradin des Mannes gemeinsam mit ihm Angelegenheiten der Ge-
meinde bespricht, die Mann und Frau gleicherweise angehen.

Zudem handelt es sich ja in Gemeindeangelegenheiten recht selten
um eigentlich politische Fragen und wenig um solche der sogenannten
Parteipolitik. Was uns in der Gemeinde berührt, das sind in den mei-
sten Fällen

Ar«gew des Z, e è e « s,
und da gelten die Verse, die in dem gleichen Gedicht stehen, aus dem
das Motto zu diesem Artikel herausgeschrieben wurde:

In der Männer Kommissionen
Zankt man hin und her didaktisch;
Wär die Frau dabei gewesen,
Löste sie es einfach praktisch.

Wo das Kennen und das Können
Neidisch um den Vorrang rechten,
Weiss der Frauen zart Verständnis
Ein vermittelnd Band zu flechten.

Die „Kraft, die noch verborgen liegt" harrt auch heute noch in
mancher Beziehung darauf, zum Besten unserer Gemeinden vermehrt
herangezogen zu werden. Mit dem Gesetzesentwurf zur Ermöglichung
des Frauenstimmrechts in den Gemeinden kann dazu ein verheissungs-
voller weiterer Schritt getan werden. Er liegt in der Richtung, welche
die bernische Gesetzgebung seit dem ersten Versuch vor fünfzig Jahren
konsequent weiter verfolgt hat, und ich möchte hoffen, dass das Berner-
volk ihm auch diesmal die Gefolgschaft nicht verweigert. Das möge unser
Volk am Abstimmungstag mit einem herzhaften J a bekräftigen.

Gerechtigkeit für die Frauen

Es lässt sich mit Gerechtigkeit nicht vereinbaren, den Frauen von
Gesetzes wegen das Stimm- und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten
zu verwehren. Das bernische Gemeinderecht ist auf dem Grundsatz weit-
gehender Gemeindeautonomie aufgebaut. Die Ueberlegung, dass es auch
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z^ezz Gezzzemz^ezz zzzs^ehezz sofô, (ianiier zw ezztsc/yez'z^ezz, ob sie in Gemeinde-
angelegenheiten den Frauen die gleichen staatsbürgerlichen Rechte ge-
ben wollen oder nicht, entspricht gut bernischer Tradition und ist ver-
nünftig. Die Gemeinden entscheiden selbständig noch über ganz andere
und ebenso grundsätzliche Fragen, so zum Beispiel, ob sie in Gemeinde-
Sachen nach dem Proporz oder nach dem Mehrheitswahlverfahren wählen.
Niemand kann bestreiten, dass die Azzge/egezzÂezïezz Gezwez'TZiÄ? z2er
FVzzw «zz&esZa&erz und dass sie auf diesem Gebiet fruchtbar und zum
Nutzen der Gemeinschaft wie der Familie mitzuarbeiten vermag.
Männer und Frauen bilden zusammen unser Staats- und Gemeindevolk.
Es ist einfach unwürdig und bedeutet einen Verlust, heute noch weiterhin
die Frau von der Mitarbeit in Gemeindeangelegenheiten auszuschliessen.

FVz'fe Gz'ewzzzzoß, Gezzzezzzz^e- zzzzz^ SzzTzzAshszArehtor

GENERAL GUISAN bricht eine Lanze für die Frauen
Auf die Abstimmung über die Frauenstimmrechtsvorlage hin Hess

General Guisan dem Aktionskomitee für die Mitarbeit der Frau in der
Gemeinde folgende Aeusserung zuhanden der Presse zugehen:

Es steht fest, dass heute die Frau auf sozialem und wirtschaftlichem
Gebiet dem Gemeinwesen unschätzbare Dienste erweist. Und man ver-
gesse nicht, welch ausserordentlichen Einsatz die Frau während der Mo-
bilisation 1939 bis 1945 leistete, als sie im Hinterland die im Felde
stehenden Väter, Gatten und Söhne ersetzte. Als ich in jenen Jahren
unser Land in allen Richtungen durchreiste, trat mir immer wieder die
Opferbereitschaft unserer Frauen, ihr psychologisches Verständnis, kurz,
ihr heilvoller Einfluss entgegen. Spielen sie nicht schon heute eine be-
deutsame staatsbürgerliche Rolle, sei es im Kreise ihrer Familie, sei es
bei der Erziehung ihrer Kindep oder in der Ausübung ihres Berufes?
Weshalb sollte man ihnen also die Mitarbeit auf Gemeindeboden ver-
wehren £777 dcArzYt vozozw/s z'tz zAesez- i?z'c/?/z777g izzzüre ez'zz Ge^ot Ge-
7'ec£tz'gihezï zzzzz^ wzhz^e z/zzs Gezwez'TzzroW z'zz ho/zezzz Afzzsse /chzfezvz.

//e?zrz Gzzz'szzzz.

M il Verantwortung der Frau
Die denkende Frau fühlt sich ebenso mitverantwortlich für das Wohl

und Gedeihen unseres Volkes wie der überlegende Mann. Sie weiss, dass
heute von ihrem Handeln in Familie und Staat sehr viel abhängt für die
Erhaltung eines gesunden, widerstandskräftigen Geschlechts. Dieses Wi—
sen um die Mitverantwortung der Frauen und um die vielen guten Kräfte,
die zur Mitarbeit auch in öffentlichen Angelegenheiten bereit sind, gibt
mir die volle Ueberzeugung, dass ein kräftiges „Ja" am 3./4. März 1956
einen grossen Gewinn für das Bernervolk bedeuten würde.

Aoszz Aez/e775c/:7ra77Z7Zzä?e7'.
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